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E r s t e r T e i l 

Die Darstellung der Parteienfinanzierungsentscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts vom 09.04.1992 unter 

Berücksichtigung der Entwicklung der Parteienfinanzierung 
in der Bundesrepublik Deutschland 

Am 9. April 1992 hat das Bundesverfassungsgericht  sein zweites Grund-
satzurteil zur Parteienfinanzierung erlassen.1 Diese Entscheidung steht im be-
sonderen politischen Kontext der achtziger und beginnenden neunziger Jahre. 
In dieser Zeit wurde insbesondere von exponierter, offizieller  Seite herbe Kritik 
am System der etablierten Parteien geübt. Diesen wurde vorgeworfen,  die in 
der Bevölkerung festzustellende Parteien Verdrossenheit zu schüren.2 Die durch 
Parteien geprägte Bundesrepublik Deutschland - so der Vorwurf  - befinde sich 
in einer ernsten Krise. Deren Ursachen seien insbesondere durch die Abwen-
dung der staatlichen Entscheidungsträger vom Gemeinwohl begründet. Die in 
Parteien organisierten Repräsentanten verfolgten im Rahmen ihrer Amtsaus-
übung die Ziele einer eigenen "politischen Klasse"3, instrumentalisierten zur 
Ausdehnung ihrer Macht den Staat und griffen  dabei insbesondere auf öffentli-
che Mittel zu.4 Eine derartige Entwicklung birgt für einen repräsentativ-demo-
kratisch organisierten Staat ein großes Gefahrenpotential. Die Abkehr der 
Volksvertreter vom Gemeinwohl führt zunächst zu einem Mißtrauen der Bür-
ger gegenüber den Repräsentanten. Verfestigte sich dieses Mißtrauen, so hätte 
dies für die Funktionsfahigkeit der repräsentativen Demokratie der Bundesre-
publik fatale Folgen. In der Konsequenz dieses Mißtrauens läge nämlich letzt-
lich die Auflösung der für die Staatsform des Grundgesetzes unabdingbare 
Vertrauensbasis zwischen Bürgern und staatlichen Entscheidungsträgern. 

1 BVerfGE 85,264 ff. 
2 Vgl. nur die Aussagen des von 1984 bis 1994 amtierenden Bundespräsidenten R. 

v.Weizsäcker,  Wird unsere Parteiendemokratie überleben? in: Die deutsche Geschichte geht weiter 
(1983), S. 154 ff  sowie densParteienstaat  oder die Zukunft der liberalen Demokratie in: Richard 
von Weizsäcker im Gespräch mit G. Hofmann und W. A. Perger (1992) S. 135 ff. 

3 Siehe hierzu an dieser Stelle nur: K.  v. Bey  me, Die politische Klasse im Parteienstaat (1993). 
4 Siehe an dieser Stelle für viele etwa: H.H.  v.Arnim,  Der Staat als Beute - Wie Politiker in ei-

gener Sache Gesetze machen (1993). 



22 . el: rstellung der Entscheidung 

Das jüngste Parteienfinanzierungsurteil  des Bundesverfassungsgerichts aus 
dem Jahr 1992 trägt dieser gesellschaftlichen Entwicklung Rechnung. Das Ge-
richt hat sich in seiner zweiten Grundsatzentscheidung zur Parteienfinanzierung 
zu seinem bis dahin "engagiertesten Versuch"5, die staatliche Parteienfi-
nanzierung zu begrenzen, durchgerungen.6 Der durchweg für diese Frage zu-
ständige Zweite Senat ersetzte in nicht gekannter Offenheit  dogmatische Eck-
punkte seiner Parteienfinanzierungsrechtsprechung 7. Während staatliche Par-
teienfinanzierung nach der Auffassung des Bundesverfassungsgerichts bislang 
grundsätzlich verboten war, ist sie nunmehr unter Geltung des Allgemeinfinan-
zierungsmodells grundsätzlich erlaubt. Allerdings ist die Auskehrung staatli-
chen Geldes an Parteien nunmehr in der Höhe begrenzt. Darüber hinaus ist sie 
an ein besonderes, vom Erfolg der Parteien abhängiges Ausschüttungsverfahren 
gebunden. 

Anliegen der vorliegenden Untersuchung ist es, den Zusammenhang zwi-
schen der von Parteienverdrossenheit geprägten gesellschaftlichen Entwicklung 
und der neuen Parteienfinanzierungssystematik,  der sogenannten Teilallge-
meinfinanzierungskonzeption,  herauszuarbeiten. Dies erfolgt im Rahmen einer 
verfassungsrechtlichen Analyse der Entscheidung und des darin entwickelten 
neuen Konzepts der direkten staatlichen Parteienfinanzierung. 

Die Arbeit beginnt mit einem einführenden Überblick. Dem folgt eine Dar-
stellung der Parteienfinanzierungsproblematik.  Diese orientiert sich an der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und der Gesetzgebung in die-
sem Bereich. 

Daran schließt sich eine Untersuchung der neuen Konzeption auf ihre me-
thodisch nachvollziehbare Herleitung aus dem Grundgesetz an. 

Im Hauptteil der Arbeit wird die neue Systematik der staatlichen 
Parteienfinanzierung auf ihre Vereinbarkeit mit dem materiellen Verfassungs-
recht überprüft.  Im Rahmen dieser Analyse wird deutlich, wie das Bundesver-

5 P.M.  Huber,  JZ 1994, 689 (694). 
6 Vgl. hierzu etwa: H.H.  v.Arnim,  Beute, S. 270 ff.;  J. Berkemann,  JR 1992, 450 ff.;  K.  v. 

Beyme y  Politische Klasse, S. 179 ff.;  J. Ipsen,  JZ 1992, 753 ff.;  ders.,  Bitburger Gespräche 1993, 
S. 85 ff.;  C. Landfried,  ZParl 1992, 439 ff.;  M. Nagler,  Demokratie im Spannungsfeld, S. 149 ff.; 
M. Sachs, JuS 1992, 1056 f.; H P. Schneider,  Bitburger Gespräche 1993, S. 73 ff.;  V.  Schütte,  KJ 
1993, 87 ff.;  W.  Schreiber,  Wahlrecht, S. 654 ff.;  D. Tsatsos,  Bitburger Gespräche 1993, S. 13 ff.; 
ders./H.-R.  Schmidt/P.  Steffen,  Jura 1993, 194 ff.  und 243 ff.;  dies.,  ZRP 1992, 45 ff;  U.  Volkmann, 
ZRP 1992, 325 ff. 

7 Siehe mit einem Überblick hierzu etwa: H. Steinberger,  Bitburger Gespräche 1993, S. 25 ff.; 
K.H.  Naßmacher,  Aus Pol & ZG Β 11/89, 27 ff. 
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fassungsgericht es mit Hilfe seiner nunmehr gewählten Teilallgemeinfinanzie-
rungskonzeption versucht, die Parteien und die in diesen zusammengeschlos-
senen Volksvertreter zu einer Rückbesinnung auf ihren Auftrag zur Herbei-
führung des Gemeinwohls zu bewegen. Wesentlicher Gegenstand des dritten 
Teils der Arbeit ist es, dieses Vorgehen des Gerichts sowohl auf seine verfas-
sungsrechtliche Haltbarkeit als auch auf seine Praxistauglichkeit zu unter-
suchen. 

Erstes  Kapitel 

Einführender  Überblick 

Bei den Quellen der Parteigelder ist zwischen Eigen- und Staatsfinanzierung 
zu unterscheiden.8 

Erster Abschnitt 

Eigenfinanzierung der Parteien 

Ihre Eigenfinanzierung bestreiten die Parteien aus Mitgliedsbeiträgen und 
Parteispenden sowie aus Kreditaufnahmen und sogenannten Mandatsträgerab-
gaben. Wie bei anderen Vereinigungen erfordert  auch bei Parteien der gemein-
sam verfolgte Zweck, daß zunächst die diese konstituierenden Mitglieder die 
notwendigen Mittel zur Sicherung der Existenz und sachgerechten Aufgaben-
wahrnehmung aufbringen. Die eigentliche und verfassungsrechtlich unproble-
matische Einnahmequelle der Parteien sind daher die Beiträge ihrer Mitglieder. 

Die Höhe der Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen hängt von der Struktur der jeweili-
gen Partei ab. Die höchsten Beitragseinnahmen verzeichnet die traditionell mitglieder-
starke SPD, gefolgt von der CDU. Bei diesen großen Parteien belaufen sich die Einnah-
men aus Mitgliedsbeiträgen auf ein Drittel bis die Hälfte der Gesamteinnahmen. Bei 
kleineren Parteien macht diese Einahmequelle wesentlich weniger aus.9 

Die Modalitäten der Beitragserhebung sind gesetzlich nicht vorgegeben, be-
dürfen aber gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 3 PartG der Regelung in einer Satzung. Eine 
besondere Form der Mitgliedsbeiträge sind die sogenannten Mandatsträgerab-

° Siehe hierzu den Kurzüberblick bei: P. Kirchhof,  Das deutsche Modell, S. 143 ff. 
9 Vgl. hierzu die Rechenschaftsberichte der Parteien, zuletzt für 1992 veröffentlicht. 

BTDrucks. 12/6140 (1. Teil) und 12/6863 (2. Teil). 


